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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Sicherheit, Ordnung und Sport 
GZ: 5642-25 

GRDrs 71/2022 
      
 

Stuttgart, 15.02.2022 

Stuttgarter Sportförderung; 
hier: Zuschuss zur Durchführung der 34. German Open Championships 
im Tanzsport vom 09. bis 13.08.2022 im Kultur- und Kongresszentrum 
Liederhalle 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Verwaltungsausschuss 
Sportausschuss 
      

Beschlussfassung 
Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
öffentlich 
      

09.03.2022 
05.07.2022 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Dem Ausrichter der German Open Championships (GOC), der German Open Cham-

pionships Tanz Event Management GmbH Stuttgart, wird zur teilweisen Deckung der 
Kosten für die Organisation und Durchführung der GOC im Kultur- und Kongress- 
zentrum Liederhalle vom 09. bis 13.08.2022 ein Festbetragszuschuss in Höhe von 

125.000 EUR gewährt.  
 
2. Der Aufwand in Höhe von 125.000 EUR wird im Teilergebnishaushalt 2022 THH 520, 

Amt für Sport und Bewegung, Kontengruppe 43100, Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke gedeckt. 

 

3. Für den Zuschuss gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen der 
Landeshauptstadt Stuttgart. 

 

 

Begründung

Die German Open Championships (GOC) werden seit 2004 in Stuttgart durchgeführt 
und sind die größte Tanzsportveranstaltung Europas im Amateurbereich, sowohl was 

die Sportler-/Zuschauerzahlen, als auch die Veranstaltungsdauer (fünf Tage) betrifft. 
Sie gehören damit zu den attraktivsten Tanzsportturnieren weltweit, die Tanzsport-Elite 
ist fast ausnahmslos am Start. Nachdem die GOC in den vergangenen zwei Jahren auf 

Grund der Corona-Pandemie entfallen mussten, kehrt die Tanzsportveranstaltung 2022 
ins Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle zurück.   
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Die GOC sind eine der bedeutendsten Sportveranstaltungen der Landeshauptstadt. 
2019 war Stuttgart zum 16. Mal in Folge Austragungsort, diese 33. Auflage war auch 

pandemiebedingt die letzte GOC. Insgesamt waren rund 3.600 Paare am Start, sie ka-
men aus 60 Nationen aller fünf Kontinente und kämpften fünf Tage lang um Titel und 
Medaillen in insgesamt 45 Wettbewerben. Die Veranstaltung besitzt eine große mediale 

Wirkung; so verfolgten 2019 erneut rund 100 akkreditierte Medienvertreter aus 14 Nati-
onen und mehrere Fernsehteams das Geschehen. Der SWR begleitete die GOC an 
mehreren Tagen live und mit Nachberichterstattungen. Auch SportDeutschland.TV be-

richtete täglich per Live-Stream. 2019 verfolgten an den fünf Tagen rund 25.000 Zu-
schauerinnen und Zuschauer vor Ort die Wettbewerbe.  
 

Das Turnier ist für das Image von Stuttgart seit Jahren von großer Bedeutung, ebenso 
für die Belegung der Hotels, die Umsätze der Gastronomie und des Einzelhandels. Die 
dadurch erzielte Umwegrentabilität in den sonst eher schwächer frequentierten Som-

mermonaten darf hier auch nicht unerwähnt bleiben.  
 
Die 34. German Open Championships 2022 werden wieder mit Weltranglistenturnieren 

der Amateure Standard und Latein aufwarten und damit zur Grand Slam-Serie 2022 ge-
hören. Diese Turniere sind Bestandteil der ranghöchsten Turnierserie der Welt. Weitere 
Höhepunkte des fünftägigen Turnierprogramms sind die Turniere der Professionals 

beim World Super Grand Prix Standard und Latein. Ein zusätzliches Highlight in diesem 
Jahr sind die Weltmeisterschaften im Boogie Woogie in der Hauptklasse, bei den Junio-
ren und Senioren. Im Foyer des Kultur- und Kongresszentrums Liederhalle ist auch wie-

der eine Tanzsportmesse geplant. Die German Open Championships sind vom Deut-
schen Tanzsportverband bis 2024 nach Stuttgart vergeben.  
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Auszahlung des Zuschusses in Höhe von 125.000 EUR erfolgt im Teilergebnishaus-
halt 2022 THH 520, Amt für Sport und Bewegung, Sachkonto 43180000, Zuschüsse an 

übrige Bereiche, Auftrag 52SF0433, GOC. 
 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

--- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 
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Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 

Dr. Clemens Maier 
Bürgermeister 

Anlagen 

--- 
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<Anlagen> 

 
 


